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Die Mitglieder der SK6F werden die Kursausschreibung Mitte Juni zuge-
schickt erhalten. Nichtmitglieder kénnen diese Tagung gegen Bezahlung
einer héheren Gebiihr auch besuchen, sofern geniigend freie Plitze vorhan-
den sind.

Zustidndig fiir die Organisation und Durchfiihrung aller erwidhnten Veran-
staltungen ist die Geschiftsstelle der SKGF, Postfach, 3000 Bern 26, Telefon
031/24 40 41.

| P.T.

Die Bemessung der materiellen Hilfe in der offent-
lichen Fiirsorge

Referat von Peter Tschiimperlin, lic. phil., Geschdftsfithrer der Schweizeri-
schen Konferenz fiir dffentliche Fiirsorge SKOF, Bern, anldsslich der Tagung
zum Thema «Theorie und Praxis der Armutsbekdmpfung» am 13. April 1989
an der Hochschule St. Gallen fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

PT.

Der Referatstitel suggeriert, dass mehr oder weniger einfach zu erlduternde
Regeln zur Bemessung der materiellen Hilfe, der finanziellen Unterstiit-
zungsleistungen, im Rahmen der 6ffentlichen Fiirsorge bzw. der Sozialhilfe
bestehen. Dem ist jedoch nur zum Teil so. In den rechtlichen Grundlagen zur
Sozialhilfe in der Schweiz finden sich jedenfalls keine differenzierten Rege-
lungen zur Unterstiitzungsbemessung.

Auf Bundesebene existiert — neben einigen Bestimmungen fiir spezifische
Beniitzergruppen der Offentlichen Fiirsorge wie heimkehrende Ausland-
schweizer oder Asylbewerber und anerkannte Fliichtlinge — lediglich ein
Gesetz, das die Zustindigkeit fiir die Unterstiitzung von Bediirftigen regellt.

Organisation und Inhalt der Sozialhilfe werden durch 26 kantonale Fiirsor-
ge- bzw. Sozialhilfegesetze bestimmt. Darin finden sich, explizit oder impli-
zit, zumeist die folgenden Grundsétze:

1. Menschen, die in Not geraten sind, ohne sich selbst daraus befreien zu
k6nnen, haben Anspruch auf Hilfe durch die 6ffentliche Hand;

2. diese Hilfe kann in Beratung, Betreuung und finanzieller Unterstiitzung
bestehen;

3. zustdndig fiir die Gewdhrung der Hilfe sind die vom Kanton bezeichne-
ten Stellen, zumeist die Fiirsorge- oder Sozialbehtrden der Wohngemeinden;

4. Art und Mass der Hilfeleistung richten sich nach der sozialen und per-
sOnlichen Situation der Hilfebediirftigen (Individualisierung);

5. Sozialhilfe ist dann zu erbringen, wenn rechtzeitig keine ausreichende
Hilfe von anderer Seite erfolgt (Subsidiaritétsprinzip);

6. mit der Sozialhilfe wird bezweckt, die Existenz der Hilfebediirftigen zu
sichern, materielle und immaterielle Not zu lindern und womdglich dauerhaft
zu beheben sowie moglichen kiinftigen Notsituationen vorzubeugen;
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7. Ziel der Sozialhilfe ist die Erhaltung, Erlangung oder Wiedererreichung
der optimalen wirtschaftlichen und perstnlichen Selbstdndigkeit der Betrof-
fenen (Hilfe zur Selbsthilfe);

8. im Rahmen des Sozialhilfeprozesses ist die Wiirde des Hilfebediirftigen
unbedingt zu achten, sind die Betroffenen in ihrer Not bedingungslos zu re-
spektieren, ist ihnen Mitsprache zu gewdhren und sind sie durch den Hinweis
auf ihr Beschwerde- bzw. Rekursrecht (zumeist geméss kantonaler Verwal-
tungsrechtspflege) vor rechtsungleicher Behandlung und Willkiir zu schiit-
zen.

Einzelne, vor allem neuere kantonale Sozialhilfegesetze gehen weiter,
indem sie oOffentliche Sozialdienste als Anlaufstellen fiir Bediirftige vor-
schreiben oder bei der materiellen Hilfe Richtsitze fiir verbindlich erkldren.
Den verbreiteten und gemeinhin anerkannten «Richtsdtzen zur Bemessung
der materiellen Hilfe» der Schweizerischen Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsor-
ge kommt spitestens bei der Behandlung von Beschwerden durch die zustén-
digen kantonalen Departemente, die Kantonsregierungen und die Gerichte
eine wichtige Bedeutung zu.

Auf drei Fragen im Zusammenhang mit der Bemessung der materiellen
Hilfe soll nun néher eingetreten werden:

a) Wie gestaltet sich das Verhdltnis zwischen materieller und personlicher
Hilfe in der Fiirsorgepraxis?

b) Was heisst «situationsgerechte materielle Hilfe» im Einzelfall?

¢) Welche Nachteile und Miingel, aber auch welche Vorziige und Chancen
weist das schweizerische Sozialhilfesystem im Hinblick auf die Armutsbe-
kdmpfung auf?

Zum Verhiltnis von materieller und personlicher Hilfe

In der 6ffentlichen Fiirsorge wird die Qualitdt der Dienstleistung weitgehend
durch das Verhiltnis von materieller und personlicher Hilfe bestimmt.

Schitzungsweise drei Viertel aller Beniitzer von 6ffentlichen Sozialdien-
sten ersuchen primér um finanzielle Unterstiitzung. Thre Motivation ist zuerst
und zuvorderst materieller Art. Die Betroffenen definieren ihr Problem denn
auch fast ausschliesslich als Mangel an Geldmitteln.

Demgegeniiber impliziert der Gesetzgeber, dass prinzipiell jede erwachse-
ne Person durch Erwerbseinkommen oder Verm{gensertrag ihren und ihrer
Angehorigen Lebensunterhalt selbst zu sichern hat. Die 6ffentliche Fiirsorge
kommt im Bereich der materiellen Hilfe nur dann zum Zug, wenn die eigene
Existenzsicherung nicht moéglich oder unzumutbar ist und kurzfristig keine
andere Hilfe verfiigbar gemacht werden kann. Personliche Hilfe in Form von
Beratung, Vermittlung oder Hilfe zur Bewiltigung von akuten Konflikten ist
dagegen in jedem Fall zu leisten. Ausserdem ist jede Hilfeleistung auf die er-
wihnten Zielsetzungen und Zweckbestimmungen der gesetzlichen Sozialhilfe
auszurichten.

86



Damit ist, wenigstens vordergriindig, ein gewisser Interessengegensatz
zwischen Antragsteller und Sozialhilfeinstitution aufgezeigt: Auf der einen
Seite wird moglichst bedingungslose materielle Hilfe erwartet, auf der
anderen Seite wird relativ bedingungslos nur persénliche Hilfe gewihrt.

Was hat nun in der Sozialhilfepraxis zu geschehen, damit dieser Gegen-
satz aufgel®st bzw. iiberbriickt oder liberwunden werden kann?

Auf jeder Stufe des Hilfsprozesses werden die materielle und die persénli-
che bzw. soziale Situation des Klienten zusammen beriicksichtigt. Folglich
werden auch materielle und persénliche Hilfsmassnahmen stindig in enger
Verbindung betrachtet.

Bereits im Rahmen des Erstkontaktes, der ersten Grobanalyse der Pro-
blemsituation, kann sich zeigen, dass andere oder noch andere als rein finan-
zielle Hilfen nétig sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Ehefrau,
die um Haushaltgeld nachsucht, im Verlauf des Gesprédchs in Trinen aus-
bricht und voller Angst gesteht: «Mein Mann wird mich zu Tode priigeln,
wenn er erfihrt, dass ich bei der Fiirsorge gewesen bin.» Wenn sich dieser
Verdacht auf gefihrliche Gewalttitigkeit fiir den Mitarbeiter des 6ffentlichen
Sozialdienstes bestiitigt, so kann es sinnvoller sein, der Frau und ihren
Kindern kurzfristig einen Platz im Frauenhaus anzubieten, als sie mit hundert
Franken wieder nach Hause zu schicken, wo sich wahrscheinlich ein Fami-
liendrama mit nicht absehbaren Folgen ereignen wird.

Héufig steht jedoch der Erstkontakt im Zeichen der kurzfristigen materiel-
len Hilfe zur Sicherung der Existenz; dabei kann es um derart lebenswichtige
Giiter wie Nahrungsmittel oder auch um wesentliche Absicherungen wie den
Erhalt einer giinstigen Wohnung oder des Krankenversicherungsschutzes
gehen. In vielen Fillen ist zu Beginn des Sozialhilfeprozesses eine rasche In-
tervention von seiten der Fiirsorge als Vermittler bzw. Krisenmanager gefor-
dert. Als kurzfristige Zielsetzung gilt dann, eine hchst angespannte und zu
unkontrollierter Entladung neigende Situation so weit zu entspannen, dass
der nédchste Schritt im Hilfsprozess, eine umfassende Situations- und Pro-
blemanalyse, iiberhaupt erst méglich wird.

Im Zentrum der weiteren Beratungsgesprache steht schliesslich die detail-
lierte Erfassung der Gesamtsituation des Gesuchstellers. Erst aufgrund viel-
féltiger Informationen des Klienten und weiterer Abkldrungen kann zum ei-
gentlichen «Kernstiick», man kdnnte auch sagen zur «pi¢ce de résistance»,
des Hilfsprozesses fortgeschritten werden. Nun ist ndmlich ein Hilfsplan zu
erstellen, der einem Vertrag zwischen Institution und Beniitzer gleichkommt.
Es geht darum,

die Ziele und den Zweck der Sozialhilfe auf die konkrete Situation des
Klienten zu ilibersetzen und mit ihm zu besprechen, sozusagen «auszuhan-
deln», auf welchem Weg, mit welchen Mitteln und mit welchem :zeitlichen
Horizont diese Ziele und der Zweck in seinem Fall erfiillt werden kénnen.
Die Sozialhilfeinstitution ist bei diesen «Vertragsverhandlungen» natiirlich
der ungleich stérkere Partner; falls von ihrer Seite versucht wiirde, den Hilfs-
plan einfach zu diktieren, so bliebe dem Klienten nur die Wahl zwischen der
Annahme vorgegebener Regelungen, ihrer Ablehnung und damit dem Ver-
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zicht auf Hilfe oder der Beschwerdefiihrung gegen das scheinbar mangelhaf-
te Angebot. Gerade in dieser Phase, auf diec beide Parteien im Verlauf des
weiteren Hilfsprozesses mehrmals zuriickkommen werden, ist deshalb das
offene, nach fachlichen Kriterien zu filhrende Beratungsgesprich von ent-
scheidender Bedeutung. Es gilt dabei, fiir beide Seiten annehmbare und er-
folgversprechende Schritte zur Verénderung der sozialen Situation des Klien-
ten, die dieser als Notsituation erlebt, zu formulieren und anschliessend in
die Tat umzusetzen. Dabei kénnen sowohl von seiten der Sozialhilfe wie von
seiten der Hilfebediirftigen entscheidende Fehler begangen werden, die erst
im Zuge der Uberpriifung und Auswertung des weiteren Hilfsprozesses als
solche aufscheinen und entsprechend korrigiert werden miissen. Auf seiten
des Klienten zéhlt dazu die Selbstiiberschitzung oder die Tendenz, in Ange-
bote einzuwilligen, nur weil sie einen kurzfristigen Vorteil zu bringen ver-
sprechen. Der Fiirsorger oder die Sozialarbeiterin dagegen neigt — vor allem
bei Berufsunerfahrenheit — oft dazu, den Klienten zu iiberfordern bzw. seiner
Selbstiiberschitzung unkritisch zu folgen.

Ein Teil des Hilfsplanes bildet selbstverstidndlich das Unterstiitzungsbud-
get, d.h. die allgemeine Darstellung von mehr oder weniger regelmassigen
Einnahmen und Ausgaben, von laufenden Schulden und allenfalls ausstehen-
den Guthaben des Klienten. (In vielen Fillen wird daneben mit dem Klienten
ein konkretes Monatsbudget aufgestellt, aufgrund dessen der Unterstiitzungs-
betrag ausbezahlt wird.) Dieses Rahmenbudget und die Uberlegungen zum
Hilfsplan werden im Sinne eines Massnahmekatalogs der zusténdigen Ent-
scheidungsinstanz (vorgesetzte BehoOrde oder Leiter/in Sozialdienst etc.) als
Antrag zur Entscheidung unterbreitet.

Zur situationsgerechten Bemessung der materiellen Hilfe

Es gibt kein typisches oder standardisiertes Unterstitzungsbudget, weil es
keine typische oder standardisierte soziale Situation gibt.

Dagegen gibt es Grundsidtze der Unterstiitzungsbemessung, die in bezug
auf verschiedene Gruppen oder Kategorien von Sozialhilfebezliger anzustel-
len und mit den einzelnen Klienten zu besprechen sind. In Verbindung mit
der konkreten sozialen Situation des einzelnen Klienten ergeben diese
Grundsidtze Handlungsrichtlinien, welche den grossen Ermessensspielraum,
der von Gesetzes wegen offengelassen wird, beschranken.

Schliesslich gibt es die in den Richtsdtzen der SKOF genannten Pauschal-
betrdge fiir den «Lebensunterhalt» im Rahmen von Privathaushalten und fiir
die «freie Quote», liber die jeder Erwachsene verfiigen sollte.

1. Grundsitze

Die folgenden Grundsitze lassen sich aus der Gesetzgebung in den Kantonen
und aus der durch Rechtsprechung gesicherten Praxis der Sffentlichen Fiir-
sorge ableiten:
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Die materielle Hilfe bestimmt sich nach den notigen Ausgaben und den ef-
fektiven Einnahmen des Klienten.

Als nétig gelten dabei
— Ausgaben zur eigentlichen Existenzsicherung (Unterhalt, Obdach, Beklei-
dung, Energie, tiblicher Versicherungsschutz, Nebenkosten gewinnbringen-
der Erwerbstitigkeit, Medizinalkosten, unabdingbare Anschaffungen),

— Ausgaben zur Aufrechterhaltung eines bestehenden, bescheidenen Lebens-
standards (Telefon-/Radio-/TV-Gebiihr, Unterhalt und Ersatzanschaffung
von Mobilien, Abonnement auf eine Zeitung oder Zeitschrift, minimale
Wabhlfreiheit im Rahmen der Befriedigung persdnlicher Bediirfnisse durch
ein frei verfiigbares Taschengeld),

— Ausgaben zur Stabilisierung der psychosozialen Situation (Finanzierung
von Giitern und Dienstleistungen im Hinblick auf die Zielsetzung optima-
ler psychischer und wirtschaftlicher Selbstidndigkeit bzw. zur Forderung
des natiirlichen Hilfssystems);

Mit der materiellen Hilfe wird mehr als nur das physische Existenzmini-
mum abgedeckt.

Fiir die Beantwortung der Frage, was und wieviel mehr abgedeckt wird,
sind entscheidend,

a) die korperliche und psychische Verfassung des Klienten

b) seine aktuellen und seine gewohnten Lebensumsténde

c¢) seine Einkommensmoglichkeiten und seine Bereitschaft, diese Moglich-
keiten zu nutzen (Selbstdndigkeitsmotivation im Vergleich zur Abhéngig-
keitsneigung)

d) die praktische Moglichkeit, die aktuellen Lebensumstidnde kurz- oder mit-
telfristig einem bescheidenen Budget anzupassen

e) die Fihigkeit und die Bereitschaft des Klienten, den im Rahmen des Hilfs-
planes vereinbarten Zielsetzungen und Zweckbestimmungen entsprechend
zu handeln

f) die Auswirkungen der materiellen Hilfe auf die Familienangehdrigen bzw.
die unmittelbaren Bezugspersonen.

Rein physische Existenzsicherung wird eigentlich nur kurzfristig, zu
Beginn des Hilfsprozesses, betrieben. Selbst in Fillen schwerster Verwahrlo-
sung enthdlt die materielle Hilfe als Zusatzelement mindestens das Angebot
eines Taschengeldes, zum Beispiel im Rahmen eines Heimaufenthaltes.

Materielle Hilfe kann um so grossziigiger bemessen werden, je erfolgver-
sprechender damit Ziele und Zweck des Hilfsprozesses erreicht werden und
je stirker der Klient nach selbstverantworteter Eigenstindigkeit strebt
(Bonus- statt Malussystem).

2. Einzelne beispielhafte Bemessungsfragen

Bei der Bemessung der materiellen Hilfe steht also die Frage im Vorder-
grund, was mit diesem Instrument neben der nackten Existenzsicherung im
Einzelfall noch bezweckt werden soll.

89



Nehmen wir als erstes Beispiel einen akut drogenabhéngigen jungen
Mann:

Wenn er «auf der Gasse lebt» und stark von illegalen Drogen abhéngig ist,
k#ime es blankem Unsinn gleich, ihn mit Bargeld zu versorgen, weil zur Be-
friedigung seiner Sucht Monat fiir Monat bereits ein ganzes Biindel von
Hundert-Franken-Noten durch seine Hénde rinnt. Es kann in einer solchen
Situation nur darum gehen, mit der Sozialhilfe die Gesundheit des Betroffe-
nen und seine Motivation zur Verinderung zu f6rdern. Steht derselbe Mann
innerhalb eines ambulanten Therapieprogramms, aber vor einem organisier-
ten Arbeitsversuch, so kann es ndtig sein, eine Reihe materieller Absicherun-
gen zu treffen — angefangen von der Ubernahme seiner Mietkosten durch die
Sozialhilfe bis hin zu den Kosten fiir auswérts einzunehmende Mahlzeiten
oder den Auslagen fiir neue Bekleidung. Ist derselbe Mann im Anschluss an
ein Entzugsprogramm zu einer stationdren Therapie bereit, so werden die
sehr hohen Kosten dafiir weitgehend als materielle Hilfe von der 6ffentlichen
Fiirsorge zu tragen sein. Vielleicht ist sogar wichtig, dem Klienten, der seine
Lehre nie abgeschlossen hat, mit 26 Jahren noch eine Ausbildung zu ermég-
lichen.

Welcher Weg zu welchem Zeitpunkt der richtige ist, dariiber entscheiden
Drogenfachleute zusammen mit den Sozialhilfeverantwortlichen in engem
Kontakt mit dem Betroffenen und seinen unmittelbaren Bezugspersonen.

Oder nehmen wir als zweites Beispiel eine ledige Mutter eines zweiein-
halbjéhrigen Kindes: Fiir sie stellt sich zentral das Problem der Einkommens-
sicherung bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Erziehungsverantwortung. Wenn
nun auf dem regionalen Arbeitsmarkt und aufgrund der Ausbildung der
Mutter Teilzeitstellen zur Verfiigung stehen und das Kind wihrend der Ar-
beitszeiten verantwortbar und ohne widersinnige Kostenfolge einer anderen
Erzieherperson anvertraut werden kann, so kann es sein, dass das Erwerbs-
einkommen der Klientin, zusammen mit den Kindesalimenten, zur Bestrei-
tung der liblichen Lebenshaltungskosten ausreicht. Vielleicht muss via mate-
riclle Hilfe dann doch noch erginzend unterstiitzt werden, vielleicht
beschrinkt sich diese Unterstiitzung auch auf die Ubernahme von einmali-
gen, grosseren Auslagen wie z.B. einer zahnidrztlichen Behandlung oder
eines fiirsorgerisch indizierten Ferienaufenthalts. Denkbar ist jedoch auch,
dass infolge der schlecht bezahlten Berufstitigkeit oder infolge eines unver-
hiltnismissig hohen Mietzinses vorldufig als Einkommensergéinzung regel-
méssig materielle Hilfe nétig ist, bis ein besser bezahlter Arbeitsplatz bzw.
eine giinstigere Wohnung gefunden wird. Nicht unwahrscheinlich ist zudem
die Moglichkeit, dass der neue, voll erwerbstidtige Freund unserer Klientin
bei ihr einzieht. Von ihm wird erwartet, dass er seinen Anteil an die laufen-
den Fixkosten des gemeinsamen Haushalts bezahlt und dass er einen seinem
Einkommen und seinen finanziellen Verpflichtungen entsprechenden Betrag
als Entschiddigung fiir die von unserer Klientin getdtigten Haushaltarbeiten
bezahlt. Diese Regelung bildet oft Gegenstand heikler Verhandlungen zwi-
schen dem Paar selbst und zwischen der Klientin und der Fiirsorgerin oder
dem Sozialarbeiter. Gerade diese Situation und die daraus sich ergebenden
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Beratungsgesprache sind beispielhaft dafiir, wie verwoben materielle und
personlich-soziale Aspekte in der Sozialhilfe meist sind. Zwar geht es vor-
dergriindig nur um die materielle Frage (ndmlich: Wieviel muss der Freund
zahlen?), die auch stereotyp aufgrund irgendeiner verbindlichen Tabelle zu
beantworten wire. In Wirklichkeit geht es um die mdglichst nachhaltige
Uberwindung einer schwierigen Lebenssituation fiir eine Frau und ein Kind,;
dabei spielen die Beziehungen in diesem Dreieck zwischen Mutter, Freund
und Kind eine ganz erhebliche Rolle fiir das Gelingen des Hilfsprozesses.

3. Zu den SKoF-Richtsidtzen

Die vielzitierten und oft missverstandenen «Richtsidtze zur Bemessung der
materiellen Hilfe» stellen Empfehlungen unseres Verbandes zuhanden der
mit der Sozialhilfe vertrauten Kantone und Gemeinden dar. Sie sind nur in-
sofern verbindlich, als ein Kanton, gestiitzt auf seine Fiirsorgegesetzgebung,
sie fiir verbindlich erklidrt. Dennoch erhalten diese gesamtschweizerischen
Richtwerte in all jenen Kantonen eine spezielle Bedeutung, die keine
anderen, davon abweichenden Bestimmungen fiir die Hilfebemessung
kennen.

Aufgrund dieses Richtsatz-Papiers der SKOF allein lédsst sich kein konkre-
tes Unterstiitzungsbudget oder gar ein Existenzminimum errechnen, auch
wenn dieser Versuch schon einige Male und in fragwiirdiger Art unternom-
men worden ist.

Beziffert werden nur die Unterhaltskosten fiir unterschiedlich grosse Pri-
vathaushalte und der Betrag fiir die «freie Quote», sozusagen das erweiterte
Taschengeld fiir Erwachsene. Die Kosten fiir den Lebensunterhalt schliessen
die monatlichen Aufwendungen fiir Nahrungsmittel und Getrinke, Ko&rper-
pflege, Reinigung und Unterhalt von Wohnung und Kleidern sowie die Be-
schaffung kleinerer, alltédglicher Bedarfsartikel ein.

Die gerade fiir Aussenstehende brennende Frage, wieviel materielle Hilfe
jemand iiber die 6ffentliche Fiirsorge erhilt, 14sst sich aufgrund der SK&F-
Richtsitze also nicht beantworten. Selbst die Sozialhilfepraxis hitte Miihe,
hier pauschale Antworten zu liefern. Wenn jemand hinginge, und die indivi-
duellen Kontenblitter von Sozialhilfebeziigern in einer grésseren Gemeinde
auf die Nettounterstiitzungen in einem bestimmten Monat durchsehen wiirde,
so begegneten dieser Person wohl Betrige zwischen 50 und 5000 Franken.
Die grossen Schwankungen resultieren nicht zuletzt daraus, dass viele Unter-
stiitzte nur zum Teil von Sozialhilfegeldern leben, einen anderen Teil ihrer
Lebenshaltungskosten jedoch selbst erwirtschaften. Dies entspricht auch der
Intention der Sozialhilfe als Hilfe zur grésstmoglichen Selbstidndigkeit.

Die Bruttoaufwendungen von Sozialhilfebeziigern (also die Ausgabensei-
ten in Unterstiitzungsbudgets) weichen — insbesondere bei vollstindigen und
unvollstindigen Familien — nicht wesentlich von den steuerbereinigten Netto-
einkommen in finanziell bescheidenen Arbeiterhaushalten ab. Das heisst, 1-
und 2-Personen-Haushalte werden normalerweise Ausgaben zwischen 1400
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und 2200 Franken, Haushalte von Ehepaaren mit zwei Kindern dagegen Aus-
gaben in der Grdssenordnung von 2400 bis 3000 Franken pro Monat aufwei-
sen. Dabei fallen Faktoren wie der Mietzins und die Krankenkassenprimie
oft stark ins Gewicht.

Zu bedenken gilt es in diesem Zusammenhang aber auch, dass eine immer
grosser werdende Zahl von Unterstiitzten gar nicht zur Kategorie haushalt-
fiihrender oder in Privathaushalten lebender Personen gezidhlt werden kann.
So haben die alleinstehenden, oft isolierten und zu Verwahrlosung neigenden
Klienten in den letzten 10 bis 15 Jahren massiv zugenommen, widhrend die
Zahl der unterstiitzten vollstindigen Familien stetig abgenommen hat. Ge-
nauere Angaben lassen sich leider mangels gesamtschweizerischer Statistiken
nicht machen.

Miingel und Chancen der Sozialhilfe

Sozialhilfe darf von ihrem Auftrag und von ihrem Zweck her nicht mit dem
Sozialversicherungssystem verwechselt werden. Unsere Sozialversicherungen
decken verbreitete Risiken des dauerhaften Erwerbsausfalls ab. Wenn die IV
jemanden berentet hat, so setzt sie damit auf eine recht dauerhafte materielle
Abhingigkeit, die auch durch grosse Eigenanstrengung des Rentners kaum
zu liberwinden sein wird. Der Vertrag zwischen Versicherung und Versicher-
tem ist von Gesetzes wegen lidngst gemacht; der Versicherte hat durch Pri-
mienzahlung Vorleistungen erbracht, die dann zur Gegenleistung in Form
eines Anspruchs auf Rente werden.

Die Sozialhilfe betreibt eigentlich nur Hilfe zur Selbsthilfe bei weniger
verbreiteten, voriibergehenden und zu iiberwindenden Notsituationen. Sie
zahlt keine Renten aus, sondern gewéhrt individuell bemessene Leistungen.
Im Vorfeld der aktuellen Not besteht sozusagen nur die Hiille, das grobe
Geriist eines Vertrages, dessen Bestimmungen erst vereinbart werden
miissen. Deshalb besteht der Anspruch auf Sozialhilfe zunéchst nur prinzi-
piell, ohne materiell gefiillt zu sein.

Das fiihrt — gerade im Vergleich zum Sozialversicherungssystem — zu
einigen Nachteilen der Sozialhilfe; im Einzelfall kénnen aus den Nachteilen
gewichtige Vorziige, aber auch effektive Miéngel werden.

Als Nachteile sind zu erwihnen:

1. Die geringe rechtliche Normiertheit, die zur Rechtsunsicherheit beitragt
und die Gefahr willkiirlicher Entscheidungen in sich birgt.

2. Die Kantonalisierung, die zu einem sehr uneinheitlichen Standard in
der Praxis der 6ffentlichen Fiirsorge beitrégt.

3. Die weitgehende Zusténdigkeit der Gemeinden, die in vielen Regionen
die Schwellenangst der Bediirftigen vor der Sozialhilfe férdert oder bedingt.

4. Die beschrinkte Abhidngigkeit der Bediirftigen von der Beratung und
Entscheidung, mitunter also von der Macht, einzelner Sozialhilfeverantwort-
licher.
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Einige Nachteile kénnen jedoch auch als Vorteile gesehen werden:

1. Die grossen Entscheidungsspielrdume erlauben der Sozialhilfe auch
hochst angepasste und weitgehende Hilfsmassnahmen;

2. Die Gemeinden halten im allgemeinen die Biirokratie in der Sozialhilfe
in Grenzen und liefern viel Wissen um die lokalen und regionalen Hilfsmog-
lichkeiten;

3. Die Personenbezogenheit vermittelt dem Bediirftigen nicht das Gefiihl,
einem Gesetz oder einem Beamtenapparat ausgeliefert zu sein, sondern die
Entscheidung durch sein Handeln beeinflussen zu kénnen.

Dazu kommt der kaum zu iiberschidtzende Vorzug unseres Sozialhilfesy-
stems, dass sich kein Fiirsorgebeamter, keine Sozialarbeiterin und auch kaum
ein Behordemitglied je mit «einem Fall», «einer Akte» oder «einem Dossier»
beschiiftigt fiihlt, sondern immer nur mit einem Menschen.

Bei allen Verbesserungen des heutigen Systems, die vorzunehmen nétig
sein werden, sollten wir diese Chance des menschlichen Dialogs, des person-
lichen Engagements und der beruflichen Hilfe nicht in irgendeine gesetzliche
Kann-Formulierung verbannen, sondern gezielt férdern und fordern.

Symbole, die nach Taten rufen

Mit dem Aufbau der Geschiftsstelle in Bern hat unser Verband sein mittler-
weile bekanntes Signet und die dreisprachige Bezeichnung «Schweizerische
Konferenz fiir 6ffentliche Fiirsorge (SK6F), Conférence suisse des institu-
tions d’assistance publique (CSIAP), Conferenza svizzera delle istituzioni
d’assistenza sociale (CSIAS)» eingefiihrt. Damals war den Verantwortlichen
bewusst, dass es sich bei der Namensgebung um einen symbolischen Akt
handelt und dass fiir die deutschsprachig geprigte SKOF bereits der Schritt
zum Bilinguisme nicht einfach werden wiirde. Inzwischen werden die
Dienstleistungen fiir unsere recht zahlreichen welschen Mitglieder fast aus-
schliesslich in franzésischer Sprache angeboten.

Nun ist es — und dies inmitten einer fiir das Verbandssekretariat sehr hekti-
schen Zeit — gelungen, das wohl wichtigste Merkblatt der SK6F auch in ita-
lienischer Sprache zu verdffentlichen. Die mit Wirkung ab 1. Mai 1989 neu
formulierten «Richtsitze fiir die Bemessung der materiellen Hilfe» sind dank
der Ubersetzung des kantonalen Sozialamtes in Bellinzona, der Vorarbeiten
des Sozialamtes des Kantons Graubiinden und des Beizugs eines Tessiner
Rechtsanwaltes ab sofort auch als «Norme per il calcolo delle prestazioni as-
sistenziali» erhéltlich. Bestellungen nimmt das Sekretariat der SK6F (Post-
fach, 3000 Bern 26, Tel. 031/24 40 41) entgegen.

Unser Verband ist zwar von der echten Dreisprachigkeit noch weit ent-
fernt. Es ist um so wichtiger, den Symbolen auch hin und wieder Taten
folgen zu lassen. Briicken, die nur symbolisch geschlagen werden, erweisen
sich manchmal auf die Dauer als zu schwach.

P.T.

93



	Die Bemessung der materiellen Hilfe in der öffentlichen Fürsorge

